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Amtshilfe in Steuersachen klar geregelt
Mit 21 Stimmen bei 22 Anwe-
senden verabschiedete gestern
der Landtag das Steueramtshil-
fegesetz zur Umsetzung bereits
ratifizierter und künftiger Steu-
erabkommen (TIEA, DBA).

Von Günther Fritz

Das Steuerabkommen (TIEA) mit den
USA trat im Dezember 2009 in Kraft
und wurde mit dem am 1.Januar 2010
in Kraft getretenen Gesetz über die
Amtshilfe in Steuersachen mit den
USA umgesetzt. ImApril 2010 hat der
Landtag elf weitere Steuerinformati-
onsaustauschabkommen (Tax Infor-
mation Exchange Agreements, abge-
kürzt «TIEA») ratifiziert. Dabei han-
delt es sich um die Abkommen mit
Belgien, den Niederlanden, Frank-
reich, Irland, Deutschland, Andorra,
Monaco, St.Vincent und den Grenadi-
nen, Antigua und Barbuda, St. Kitts
und Nevis sowie Grossbritannien.
Gestern genehmigte der Landtag zu-
dem zwei weitere Steuerabkommen,
nämlich ein Doppelbesteuerungsab-
kommen (DBA) mit der Republik San
Marino und ein DBA mit Luxemburg.

14 Abkommen ratifiziert
Damit hat Liechtenstein inzwischen
14 Steuerabkommen (TIEA und
DBA) ratifiziert. Nach demAbschluss
des zwölften OECD-konformen Steu-
erabkommens wurde Liechtenstein
im November 2009 von der grauen
Liste der unkooperativen Steuerpara-
diese auf die weisse Liste gesetzt.
Zwei weitereAbkommen, nämlich ein
TIEA mit Hongkong und einTIEA mit
Uruguay, wurden inzwischen para-
phiert, müssen aber noch unterzeich-
net werden.

Verpflichtungen zügig erfüllt
Um die bisherigen und künftigen
Steuerinformationsaustausch- und
Doppelbesteuerungsabkommen um-
zusetzen, hat die Regierung dem
Landtag ein Steueramtshilfegesetz
unterbreitet, das im April dieses Jah-
res in erster Lesung behandelt wurde.
Gestern wurde dieses Gesetz nun
vom Landtag verabschiedet.Es schafft
für alle Steuerabkommen – mit Aus-
nahme derAbkommen mit denVerei-
nigten Staaten von Amerika und mit
dem Vereinigten Königreich – eine
einheitliche Rechtsgrundlage für das
innerstaatliche Amtshilfeverfahren.
Die abkommenskonforme Leistung
der Amtshilfe durch Beschaffung der
notwendigen Informationen im Inland
richtet sich also nach diesem Gesetz.
Das Inkrafttreten des Gesetzes ist auf
das dritte Quartal 2010 mit Wirkung
für die Steuerjahre 2011 und später
vorgesehen.

Das allgemeine Steueramtshilfegesetz
sieht im Rahmen der unterzeichneten
Abkommen einen Informationsaus-
tausch auf Basis von spezifizierten
Anfragen im Einzelfall vor.

Keine Amtshilfe bei Datenklau
Hierbei mu ssen unter anderem präzi-
se Angaben zur Identität des vom In-
formationsaustausch betroffenen
Steuerpflichtigen und u ber den zu-
grunde liegenden Sachverhalt vorge-
legt werden. Einen automatischen In-
formationsaustausch wird es nicht ge-
ben. Ebenso sind «fishing expediti-
ons» ausgeschlossen. Ausdrücklich
festgehalten ist im neuen Gesetz, dass
ein Ersuchen abzulehnen ist, wenn es
auf Informationen beruht, die durch
eine in Liechtenstein gerichtlich straf-
bare Handlung beschafft worden sind.

Spezialabkommen mit UK
Der Landtag befasste sich gestern
nicht nur mit dem allgemeinen Steu-
eramtshilfegesetz, sondern auch mit
dem eigens für die Umsetzung des
Steuerabkommens mit Grossbritan-
nien geschaffenen Amtshilfegesetz.
Dieses Gesetz wurde nach eingehen-
der zweiten Lesung schliesslich mit 24
Stimmen bei 24 Anwesenden ratifi-
ziert. Dass es für die Umsetzung der
Amtshilfe mit Grossbritannien ein ei-
genes Gesetz braucht, liegt daran,
dass das entsprechende Abkommen
die Schaffung eines speziell attrakti-
ven Offenlegungsprogramms (Liech-
tenstein Disclosure Facility, LDF)
durch die britische Steuerbehörde
HMRC vorsieht. Liechtenstein stellt
im Rahmen eines fu r dieses Abkom-
men eigens geschaffenen Amtshilfe-
und Compliance-Programms (Konfor-
mität) sicher, dass die imVereinigten

Königreich steuerpflichtigen Kunden
des Finanzplatzes ihren Steuerpflich-
ten nachkommen. Das gestern vom
Landtag einhellig verabschiedete Ge-
setz legt nun die entsprechenden
Durchfu hrungsvorschriften fu r das
Compliance-Programm fest.

Die zweite Lesung sowohl des all-
gemeinen Steueramtshilfegesetzes
als auch des speziellen Gesetzes zur
Umsetzung der Amtshilfe mit Gross-
britannien war durch zahlreiche Än-
derungsanträge durch den stellver-
tretenden FBP-Abgeordneten Stefan
Wenaweser geprägt, die aber alle-
samt keine Chance hatten. StefanWe-
naweser, selbst Mitglied der Arbeits-
gruppe «Steueramtshilfegesetz»,
wurde dabei mehrfach kritisiert, dass
seine Spontaneinfälle eher Verwir-
rung stiften und es besser gewesen
wäre, solche Änderungsanträge, de-
ren Folgen auf die Schnelle nicht ge-
nau einschätzbar sind, dem Landtag
mindestens einen Tag vorher zu un-
terbreiten. Regierungschef Klaus
Tschütscher bedankte sich beim
Landtag für die breite Zustimmung
zu den Regierungsvorschlägen und
stellte in allen seinen Fragebeantwor-
tungen den Schutz der Reputation
Liechtensteins und den gleichzeiti-
gen Schutz der heimischen Finanzin-
dustrie in den Mittelpunkt.

Mit der Ratifikation des allgemei-
nen Steueramtshilfegesetzes und des
speziellen Gesetzes zur Umsetzung
der Amtshilfe mit Grossbritannien
stellt das Fürstentum Liechtenstein
glaubwürdig unter Beweis, dass es
ihm mit der zügigen Umsetzung der
mit der Regierungserklärung vom 12.
März 2009 eingegangenen Verpflich-
tungen bei der internationalen Steu-
erkooperation sehr ernst ist.

«Schutz und Pflege unseres Lebensraums unerlässlich»
Der Antrag der Regierung zur
Schaffung einer Infrastruktur
für Geodaten war gestern im
Landtag unumstritten.Vor al-
lem was den Umweltschutz an-
geht, wird diese EU-Richtlinie
als Fortschritt empfunden.

Von Janine Köpfli

Vaduz. – «Ich begrüsse die Übernah-
me dieser Richtlinie und freue mich
sehr, dass gerade im Umweltbereich
eine engere Zusammenarbeit mit ver-
besserter Koordination zwischen den
Mitgliedstaaten angestrebt wird»,
sagte die VU-Abgeordnete Marlies
Amann-Marxer. Die Landtagsabge-
ordneten stimmten dem Antrag der
Regierung, die EU-Richtlinie zu über-
nehmen, dann auch ohne Wenn und
aber zu. Mit der Richtlinie «Inspire»,
was für Infrastructure for Spatial In-
formation in Europe steht, soll eine In-
frastruktur für Geodaten geschaffen

werden. Es gehe nicht darum, mehr
Geodaten zu erstellen oder zu sam-
meln, heisst es im Bericht undAntrag
der Regierung. Ziel
dieser Richtlinie ist es,
diejenigen Daten, wel-
che durch Fachbehör-
den im Rahmen des
gesetzlichen Auftrags
erfasst werden, den
Mitgliedstaaten unter
einheitlichen Bedin-
gungen zugänglich zu
machen. Dies schaffe
die Voraussetzung für
eine vorausschauende
grenzüberschreitende
Gestaltung des Um-
welt- und Naturschut-
zes, schreibt die Regie-
rung in ihrem Bericht.
Auch eine kurzfristige,
abgestimmte Reaktion
auf aktuelle Situationen wie Überflu-
tungen oder andere grenzüberschrei-
tende Katastrophen werde durch In-

spire vereinfacht, heisst es. Marlies
Amann-Marxer betonte die Bedeu-
tung der Richtlinie für die Umwelt,

dass es gerade in
diesem Bereich von
grosser Bedeutung
sei, wenn Staaten in
Europa zusammen-
arbeiten. «Es gibt
keinen Bereich, in
welchem das Ver-
halten und die
Massnahmen eines
Staates so direkten
Einfluss auf andere
Staaten haben wie
im Umweltbe-
reich», sagte die
VU-Abgeordnete
und erwähnte das
Reinhalten oder die
Verschmutzung von
Gewässern oder

Luft, das Abholzen oder Aufforsten
von Wäldern sowie das Abschirmen
oder Ausbringen von Elektrosmog

und anderen Strahlen. Die EU ver-
sucht immer wieder Gemeinschafts-
projekte anzutreiben, um damit der
Umweltpolitik gerecht zu werden.
«Den gemeinsamen Umweltschutz
innerhalb der EU/EWR-Partnerlän-
der und die Koordination der Um-
welt-Aktionen halte ich für einen der
vordringlichsten, wirkungsvollsten
und notwendigsten Bereiche in der
grenzüberschreitenden Zusammenar-
beit», sagte Marlies Amann-Marxer.

«Nicht Kür, sondern Pflicht»
Sie hielt auch fest, dass gerade der
Umweltbereich nicht der Beliebigkeit
überlassen werden dürfe. «Die grenz-
überschreitende Zusammenarbeit be-
treffend Schutz und Pflege unseres Le-
bensraums ist unerlässlich – nicht Kür,
sondern Pflicht.» Geodaten sind In-
formationen über einen geografischen
Rahmen, wie Umweltbeobachtungen
oder Statistiken, die in elektroni-
schem Format bei nationalen Behör-
den oder in ihrem Namen aufbewahrt

werden, wie es im Bericht heisst. Mit
derAkzeptanz der Richtlinie sind Mit-
gliedstaaten angehalten, solche Daten
den Behörden der anderen Staaten
zugänglich zu machen. Einzig aus
Gründen der öffentlichen Sicherheit,
der Landesverteidigung oder infolge
des Datenschutzes kann der Zugang
zu Geodaten eingeschränkt werden.

Zusammenarbeit auch mit Schweiz
Damit die Richtlinie umgesetzt wer-
den kann, plant die Regierung ein
Geoinformationsgesetz, das im
Herbst dem Landtag vorgelegt wer-
den soll. Zwar steht die Inspire-Richt-
linie in der Schweiz nicht zur Diskus-
sion, dennoch kann und soll die enge
Zusammenarbeit mit der Schweiz im
Bereich der Geoinformation weiter-
hin beibehalten werden, da auch die
Schweiz ihr Konzept für den Aufbau
der Nationalen Geodateninfrastruk-
tur weitgehend kompatibel zu Inspire
gestaltet, wie Marlies Amann-Marxer
sagt.

Gemeinsamer Umwelt-
schutz ist mit das
Wichtigste in der

grenzüberschreitenden
Zusammenarbeit.

Marlies Amann-Marxer
VU-Landtagsabgeordnete

Jeweils mit 20 Stimmen bei 20
Anwesenden genehmigte der
Landtag gestern sowohl das
Doppelbesteuerungsabkom-
men (DBA) mit Luxemburg
als auch das DBA mit der Re-
publik San Marino.

Von Günther Fritz

Im Namen der Aussenpolitischen
Kommission (APK) empfahl derVU-
Abgeordnete Harry Quaderer dem
Landtag, die beiden Doppelbesteue-
rungsabkommen mit Luxemburg
und der Republik San Marino zu ge-
nehmigen. Sie entsprechen dem Mo-
dellabkommen der OECD unter Be-
rücksichtigung des liechtensteini-

schen Musterabkommens und der
Belange des Verhandlungspartners.
Die beiden Abkommen werden ab
dem 1. Januar 2011 anwendbar sein.

Der FBP-Abgeordnete Christian
Batliner begrüsste den Abschluss
dieser beiden ersten Abkommen,die
über den blossen Informationsaus-
tausch hinausgehen: «Sie sind wich-
tig, da sie den Startschuss zum ge-
planten Aufbau eines Netzes von
Doppelbesteuerungsabkommen bil-
den.» Die besten Bestimmungen im
neuen Steuergesetz würden nämlich
nichts nützen, wenn Liechtenstein
nicht noch mehr Doppelbesteue-
rungsabkommen erhalten werde.
Deshalb müsse die Regierung nun
ihre volle Kraf für denAbschluss sol-
cher DBA aufbringen.

Aufbau eines DBA-Netzes gestartet

Kann sich über die überwältigende Zustimmung freuen: Regierungschef Klaus
Tschütscher brachte das allgemeine Steueramtshilfegesetz und das spezielle Ge-
setz zur Umsetzung der Amtshilfe mit Grossbritannien in den von der Regierung
vorgeschlagenen Fassungen erfolgreich durch den Landtag. Bild Daniel Schwendener
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